
Prüfung im allgemeinen Verwaltungsrecht WS 2004 Jur II 
(open book: d.h. alle Unterlagen sind zulässig) 
 
Folgende Fragen sind zu behandeln: 
 
1. Welche Rechtsfrage wird (höchstens ein Satz) in den folgenden Erwägungen behandelt: Erwägun-
gen 1, 2, 3, 4 und 5 und Erwägungen 4a), 4b) sowie 4 aa), 4 bb, 4 cc). 
 
2. Warum regelt der Gesetzgeber im Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren die Vorinstanzen? 
 
3. Weshalb hat der Gesetzgeber das UVEK zur Beschwerde legitimiert? 
 
4. Über was für ein allgemein Verwaltungsrechtliches Problem wird hier entschieden? Teilen Sie die 
Auffassung des Bundesgerichts? Begründen sie Ihr Urteil. 
 
Entscheid des Bundesgerichtes vom 15. Mai 2000: 
OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG 
Es wirken mit: 
Bundesrichter Aemisegger, Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Aeschli-
mann, Féraud, Catenazzi, Ersatzrichter Loretan und Gerichtsschreiber Bopp.  
In Sachen Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), 
Beschwerdeführer,  
gegen  
1. Kehrichtverwertungsverband N i d w a l d e n, Postfach, Stans, 2. Zweckverband Kehrichtbeseiti-
gung O b w a l d e n, c/o Erwin Odermatt, Erlenstrasse 16, Kerns, 3. Politische Gemeinde E n n e t m 
o o s, 4. Uertekorporation E n n e t m o o s, c/o Kaspar Barmettler, Gütsch, Ennetmoos, Beschwerde-
gegner, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Beat Zelger, Alter Postplatz 6, Stans, Regierungsrat des 
Kantons N i d w a l d e n, Verwaltungsgericht des Kantons N i d w a l d e n, Verwaltungsabteilung, 
betreffend USG/TVA Deponiebewilligung für Siedlungsabfall (Betriebsbewilligung für die Etappe 3 der 
Reaktordeponie Cholwald, Gemeinde Ennetmoos), hat sich ergeben:  
A. Gestützt auf ein Gesuch vom 3. April 1991 erteilte das Eidgenössische Departement des Innern 
(EDI) dem Kehrichtverwertungsverband Nidwalden am 29. August 1994 eine generelle Rodungsbewil-
ligung für 67'900 m2 Waldareal im Gebiet Cholrüti/Cholwald, Gemeinde Ennetmoos. Die Bewilligung 
erfolgte im Hinblick auf die Erweiterung der seit 1965 bestehenden Deponie (Deponiestellen 1 und 2) 
durch eine Deponie 3 zur Ablagerung von unbehandeltem Kehricht (nach vorgängigem Kiesabbau) 
und eine Deponie 4 für behandelte Siedlungsabfälle/Kehrichtschlacke sowie von Bauabfällen ohne 
brennbare Anteile. Die Bewilligung zur Rodung von weiteren 32'200 m2 Wald für eine Deponie 5 wur-
de verweigert. Gleichzeitig gab das Departement zwecks Errichtung der Deponie 3 und zwecks Errich-
tung einer Schmutzwasserleitung 50'900 m2 Waldareal zur Rodung frei. Gemäss Ziff. 24 des Freiga-
beentscheids fällt die Bewilligung dahin, wenn die bewilligte Zweckentfremdung des Waldareals bis 
Ende 2002 noch nicht ausgeführt ist. Das Bundesgericht wies die von zwei Umweltschutzorganisatio-
nen gegen diese Verfügung erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit Urteil vom 17. Juli 1995 ab 
(auszugsweise publ. in URP 1995 S. 709 ff.).  
Die Deponie 3 war nach den ursprünglichen Plänen in zwei und ist nach den endgültigen Plänen von 
1997 in drei Etappen unterteilt, wobei nur noch die Etappen 1 und 2 für die Aufnahme von unbehan-
deltem Siedlungsabfall vorgesehen sind. Zwischen August 1995 und Januar 1996 erfolgte die Rodung 
für alle drei Etappen. Ab Ende September 1995 bis Ende Juli 1996 wurde der Aushub/Kiesabbau für 
die Etappe 1 vorgenommen. Anschliessend wurde die Abdeckung des Untergrunds für diese Etappe 
eingebaut, und zudem wurden die gemeinsamen Installationen (Tunnelzufahrt, Abwasserleitung und 
Werkleitungstunnel) der Deponien 3 und 4 errichtet. Im Mai 1997 wurde die Deponie 3.1 gestützt auf 
eine provisorische, befristete Betriebsbewilligung des Regierungsrats des Kantons Nidwalden in Be-
trieb genommen. Am 7. Juli 1997 ersuchte der Kehrichtverwertungsverband Nidwalden die Bundes-
behörden um die vorzeitige Freigabe der Rodung von zusätzlichen 6'100 m2 Waldareal (Teilfreigabe 
der für die Deponie 4 vorgesehenen Fläche von 17'300 m2 Waldareal).  



Das Gesuch wurde mit unvorhergesehenem Platzbedarf für die Lagerung von Kies und Abdeckmate-
rial begründet. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) erteilte den gewünschten 
Freigabeentscheid am 11. Februar 1998. Gleichzeitig änderte es Ziff. C 24 des ursprünglichen Freiga-
beentscheids vom 29. August 1994 dahingehend ab, dass die Bewilligung dahinfalle, wenn die bewil-
ligte Zweckentfremdung des Waldareals bis Ende 1999 noch nicht ausgeführt sei. Diese Abänderung 
begründete es damit, dass gemäss Art. 53a der am 10. Dezember 1990 ergangenen Technischen 
Verordnung über Abfälle (TVA, SR 814.600) in der Fassung vom 14. Februar 1996, diese in Kraft seit 
1. April 1996, die Ablagerung von Siedlungsabfällen nur noch bis Ende 1999 gestattet werden könne. 
Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft.  
B. Am 16. Juni 1998 erteilte der Regierungsrat des Kantons Nidwalden dem Kehrichtverwertungsver-
band Nidwalden und dem Zweckverband Kehrichtbeseitigung Obwalden, der seit dem 25. Juni 1997 
Mitbetreiber der Deponie Cholwald ist, die definitive Betriebsbewilligung für die Deponie 3. Als Depo-
niedauer für unbehandelten Siedlungsabfall gibt der im Entscheid enthaltene Projektbeschrieb, auf 
den das Dispositiv verweist, ca. Ende Oktober 1998 für das Kompartiment 3.1 und Ende 2002 für das 
Kompartiment 3.2 an. Gegen die Betriebsbewilligung gelangte das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) an das Verwaltungsgericht des Kantons Nid-
walden. Dieses wies die Beschwerde am 21. Juni 1999 ab, im Wesentlichen mit der Begründung, 
dass der gemäss Art. 53a TVA vorgesehene Termin im vorliegenden Fall aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes nicht anwendbar sei.  
C. Mit Eingabe vom 10. September 1999 führt das UVEK Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das 
Bundesgericht. Es beantragt, der verwaltungsgerichtliche Entscheid vom 21. Juni 1999 sei dahinge-
hend abzuändern, dass die Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfälle auf dem Kompartiment 3.2 
der Deponie Cholwald nur noch bis am 31. Dezember 1999 zu gestatten sei. Der Kehrichtverwer-
tungsverband Nidwalden, der Zweckverband Kehrichtbeseitigung Obwalden, die politische Gemeinde 
Ennetmoos, die Uertekorporation Ennetmoos sowie der Regierungsrat des Kantons Nidwalden bean-
tragen, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Das Verwaltungsge-
richt hat auf eine Vernehmlassung verzichtet und verweist im Übrigen auf den angefochtenen Ent-
scheid.  
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:  
1.a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die sich auf öffentliches 
Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 5 VwVG in Verbindung mit Art. 97 OG), so-
fern sie von einer in Art. 98 OG genannten Vorinstanz erlassen worden sind und keiner der in Art. 99 
ff. OG oder in der Spezialgesetzgebung vorgesehenen Ausschlussgründe greift. Sodann unterliegen 
der Verwaltungsgerichtbeschwerde gemischtrechtliche Verfügungen bzw. auf unselbständiges kanto-
nales Ausführungsrecht zum Bundesrecht gestützte Anordnungen sowie auf übrigem kantonalen 
Recht beruhende Anordnungen, die einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit der im Rah-
men der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu beurteilenden Frage des Bundesverwaltungsrechts auf-
weisen (BGE 123 II 359 E. 1a/aa).  
b) Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner gelangt vorliegend der Ausschlussgrund von Art. 
99 lit. e OG nicht zur Anwendung. Diese Bestimmung betrifft das technische Funktionieren einer Anla-
ge und nicht deren umweltschutzrechtliche Auswirkungen (BGE 123 II 88 E. 1a/dd und 359 E. 1a/cc, 
je mit Hinweis). Wie in dem die Deponie Gummersloch in Köniz betreffenden Fall (Urteil vom 11. No-
vember 1998, auszugsweise publ. in URP 1999 S. 160 ff. und in ZBl 100/1999 S. 534 ff.) ist hier zu 
beurteilen, ob das Ablagerungsverbot bzw. der für die Ablagerung gesetzte Endtermin gemäss der 
Technischen Verordnung über Abfälle für die Deponiebetreiber verbindlich sei oder nicht. Diese Frage 
beschlägt nicht das technische Funktionieren der Deponie, sondern deren umweltschutzrechtliche 
Auswirkungen.  
c) Nachdem ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid angefochten wird, gegen den die Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde zulässig ist, ist vor Bundesgericht die Legitimation des UVEK bereits aufgrund 
von Art. 103 lit. b OG gegeben. Für das kantonale Verfahren hat das Verwaltungsgericht die Legitima-
tion des UVEK zutreffend aufgrund von Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über 
den Umweltschutz (USG, SR 814.01) bejaht. Der Wortlaut von Art. 56 Abs. 1 USG, der das Eidgenös-
sische Departement des Innern für beschwerdeberechtigt erklärt, widerspricht heute, nach dem 
Wechsel des BUWAL in das UVEK, dem Sinn der Bestimmung. Dieser besteht darin, demjenigen De-
partement das Beschwerderecht auch zur Anfechtung unterer kantonaler Entscheide zu verleihen, 
welches die Aufgabe hat, über den richtigen Gesetzesvollzug durch die Kantone zu wachen (Felix 
Matter, Kommentar zum USG, Zürich 1986, N. 8 und 14 zu Art. 56). Das ist heute das UVEK. Auch 
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.  



2. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht können die Verletzung von Bundes-
recht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens und die unrichtige oder unvoll-
ständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a und b OG). 
Hat allerdings wie im vorliegenden Fall eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, ist das 
Bundesgericht an den festgestellten Sachverhalt gebunden, es sei denn, dieser sei offensichtlich un-
richtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden 
(Art. 105 Abs. 2 OG). Der Beschwerdeführer rügt, das Verwaltungsgericht habe bedeutende Ge-
sichtspunkte des rechtserheblichen Sachverhalts offensichtlich unrichtig oder unvollständig festge-
stellt. Wie es sich mit dieser Rüge verhält, kann angesichts des Verfahrensausgangs offen bleiben.  
3.a) Gemäss Art. 11 TVA sorgen die Kantone dafür, dass Siedlungsabfälle, Klärschlamm, brennbare 
Anteile von Bauabfällen und andere brennbare Abfälle in geeigneten Anlagen verbrannt werden, so-
weit sie nicht verwertet werden können. Laut Art. 53a Abs. 1 TVA eingefügt durch Änderung der TVA 
vom 14. Februar 1996, in Kraft seit 1. April 1996 ist die Deponierung von Siedlungsabfall längstens 
noch bis am 31. Dezember 1999 zulässig. Angefochten ist die Bewilligung gemäss Art. 30e Abs. 2 
USG für den Betrieb des Teils 3 (Etappen 3.1 bis 3.3) der Deponie Cholwald. Soweit die Betriebsbe-
willigung die Ablagerung von Siedlungsabfall noch bis Ende 2002 zulässt, widerspricht sie offensicht-
lich Art. 53a Abs. 1 TVA. Die Beschwerdegegner und die kantonalen Instanzen sind, im Gegensatz 
zum UVEK, der Auffassung, diese Bestimmung komme vorliegend aus Gründen des Vertrauens-
schutzes nicht zur Anwendung.  
b) Das Bundesgericht hat im erwähnten Urteil Gummersloch/Köniz vom 11. November 1998 festge-
stellt, dass die mit Art. 53a Abs. 1 TVA gesetzte Anpassungsfrist für das Ablagerungsverbot von Sied-
lungsabfällen rechtens sei und keine das Vertrauensprinzip verletzende Rechtsänderung darstelle. Es 
erwog (E. 3d), eine Übergangsordnung solle die Einführung des neuen Rechts ermöglichen oder er-
leichtern und den Übergang zwischen altem und neuem Recht mildern. Bei Änderungen des Umwelt-
schutzrechts würden öffentliche Interessen grundsätzlich für eine rasche Anwendung des neuen 
Rechts sprechen. Sodann hat das Bundesgericht damals ausgeführt, die innere Rechtfertigung des 
Vertrauensschutzes bei Rechtsänderungen liege im Schutz gutgläubig getätigter, nicht leicht rückgän-
gig zu machender Dispositionen bzw. im Schutz des Bürgers vor einer Belastung in einem Masse, das 
in keinem vernünftigen Verhältnis zum Zweck der Gesetzesänderung stehe. Insbesondere gehe es 
darum, eine angemessene Amortisation von Investitionen zu ermöglichen. Dabei sei das Interesse am 
Vertrauensschutz abzuwägen gegenüber dem öffentlichen Interesse daran, dass Gesetzesänderun-
gen aufgrund des Legalitätsprinzips grundsätzlich ohne Verzug in Kraft gesetzt werden, wenn keine 
besonderen Gründe dagegen sprechen (s. auch Urteil des Bundesgerichts vom 3. April 1996, ZBl 
98/1997 S. 65 ff., E. 4b mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Auch Gründe der 
Rechtsgleichheit und der Rechtseinheit sprächen im Übrigen dafür, altrechtliche Rechtsverhältnisse 
so rasch als möglich mit dem neuen Recht in Einklang zu bringen (BGE 123 II 385 E. 9, mit Hinwei-
sen). Das öffentliche Interesse an der baldigen Beendigung der Ablagerung von Abfällen mit einem 
hohen organischen Anteil, d.h. namentlich von Siedlungsabfall, sei angesichts der immer wieder auf-
tretenden Probleme vor allem hinsichtlich des Schutzes des Grundwassers, aber auch der Lufthygie-
ne, ausgesprochen gross, wie das Bundesgericht damals weiter in Betracht gezogen hat (E. 3e).  
Das Ziel, mit Entsorgungssystemen nur noch zwei Arten von Stoffklassen, nämlich wiederverwertbare 
Stoffe und endlagerfähige Reststoffe zu denen organische Stoffe gerade nicht gehörten zu produzie-
ren, sei bereits 1986 in das Eidgenössische Abfall-Leitbild aufgenommen und anschliessend der inte-
ressierten Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Entsprechend laute denn auch Art. 11 TVA. Die 
TVA habe allerdings in der bis 1996 gültigen Fassung ausreichende Verbrennungskapazitäten vorbe-
halten. Das ändere nichts daran, dass die Pflicht der Kantone, für ausreichende Verbrennungskapazi-
täten zu sorgen, schon seit 1991 bestanden habe. Angesichts dieser Entwicklung hätten sich Depo-
niebetreiber nicht darauf verlassen können, noch während Jahren Investitionen in Deponien für unbe-
handelte Siedlungsabfälle tätigen und amortisieren zu können.  
Bei der Beurteilung der Übergangsfrist sei auch in Rechnung zu stellen, dass eine übertriebene Rück-
sichtnahme auf die finanziellen Interessen der Deponiebetreiber eine stossende Rechtsungleichheit 
gegenüber jenen Kantonen und Gemeinden hätte schaffen können, welche frühzeitig auf die Keh-
richtbbbbbverbrennung in umweltverträglichen Anlagen übergegangen seien und dabei erhebliche 
Entwicklungskosten übernommen hätten. Auch die Beschwerdegegner stellen diese Rechtsprechung 
nicht in Frage. Es besteht kein Anlass, darauf zurückzukommen.  
c) Es lässt sich im Weiteren fragen, ob die Beschwerdegegner aus besonderen individuellen Gründen 
darauf vertrauen durften, dass die Übergangsfrist für das Ablagerungsverbot in der TVA jedenfalls 
nicht kürzer als auf Ende 2002 festgesetzt werde. Das aus Art. 4 aBV abgeleitete bzw. in Art. 9 der am 
1. Januar 2000 in Kraft getretenen nachgeführten Bundesverfassung vom 18. April 1999 ausdrücklich 



festgehaltene Gebot von Treu und Glauben bindet zwar auch den Gesetzgeber, steht aber einer 
Rechtsänderung nicht grundsätzlich entgegen. Ein Verstoss gegen Treu und Glauben liegt nur vor, 
wenn eine Rechtsänderung in wohlerworbene Rechte eingreift, sich ohne zureichenden Grund über 
frühere Zusicherungen des Gesetzgebers hinwegsetzt oder wenn zur gezielten Verhinderung eines 
bestimmten Vorhabens, das verwirklicht werden könnte, in nicht voraussehbarer Weise eine Rechts-
änderung beschlossen wird. Rechtsänderungen sind namentlich zulässig, wenn aufgrund geänderter 
politischer Anschauungen andere Lösungen für die nämlichen Problemstellungen und Verhältnisse 
vorgezogen werden (BGE 122 II 113 E. 3b/cc S. 123; Urteil des Bundesgerichts vom 3. April 1996 in 
ZBl 98/1997 S. 65 ff., E. 3a mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Die Frage ist 
indes zu verneinen. Die Rodungsbewilligung, auf welche sich die Beschwerdegegner in erster Linie 
berufen, stellt eine Polizeierlaubnis dar; als solche vermag sie von vornherein keine wohlerworbenen 
Rechte zu begründen (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. 
Aufl., Zürich 1998, Rz. 816). Weiter hat der Gesetz bzw. Verordnungsgeber, d.h. der Bundesrat, den 
Beschwerdegegnern keine Zusicherungen über die Ausgestaltung der TVA abgegeben. Die Tatsache, 
dass die damalige Departementsvorsteherin an den Verhandlungen über die Ausgestaltung der Ro-
dungsbewilligung beteiligt war, vermag daran nichts zu ändern, da ihre Äusserungen nicht die Ände-
rung der TVA zum Gegenstand hatten und zudem das Gesamtgremium nicht binden konnten. Hinge-
gen war jedenfalls den Kantonen spätestens seit Mai 1995 aufgrund der Publikation des Vernehmlas-
sungsentwurfs vom April 1995 zur Revision der TVA bekannt, dass der Bundesrat beabsichtigte, das 
Ablagerungsverbot für unbehandelten Siedlungsabfall ab 1. Januar 2000 konsequent durchzusetzen. 
Da dies den Vorstellungen der Kantone Ob und Nidwalden widersprach, fiel deren Reaktion entspre-
chend ablehnend aus. Daraus ergibt sich aber kein Vertrauensschutz. Blosse Stellungnahmen können 
den Verordnungsgeber selbstredend nicht verpflichten (BGE 118 Ib 367 E. 9c und d S. 380). Schliess-
lich bestehen auch keinerlei Hinweise darauf, dass der Erlass von Art. 53a TVA gezielt im Hinblick 
darauf erfolgte, die Deponie Cholwald zu verhindern oder einzuschränken.  
4. Erweist sich Art. 53a Abs. 1 TVA im vorliegenden Fall nach dem Gesagten als grundsätzlich an-
wendbar, so ist zu prüfen, ob die Rodungsbewilligung vom 29. August 1994 der Anwendung der Be-
stimmung in Bezug auf die Deponie Cholwald im Rahmen der Betriebsbewilligung entgegensteht. Das 
hängt in erster Linie davon ab, ob die Rodungsbewilligung die Deponiebewilligung materiell überhaupt 
präjudiziert.  
a) Das UVEK macht geltend, die Rodungsbewilligung habe allein die Rodung von Wald und nicht die 
Zulässigkeit der Ablagerung von unbehandelten Siedlungsabfällen bis Ende 2002 zum Gegenstand 
gehabt. Selbstverständlich seien die übrigen erforderlichen Bewilligungen vorbehalten geblieben, die 
nach den im Zeitpunkt ihres Erlasses massgeblichen Vorschriften zu erteilen gewesen seien. Die Be-
schwerdegegner stellen sich demgegenüber auf den Standpunkt, mit der Rodungsbewilligung sei die 
Frist für die Ablagerung von Siedlungsabfällen in der Deponie Cholwald definitiv festgelegt worden.  
aa) Das Bundesgericht hat im genannten Urteil vom 17. Juli 1995 festgehalten, dass die Erweiterung 
der Deponie Cholwald nicht nur waldrechtliche Fragen aufwerfe und die Rechtsanwendung in den 
verschiedenen Verfahren materiell und formell koordiniert werden müsse. Es wies u.a. ausdrücklich 
auf die Deponiebewilligung (damals noch nach Art. 30 Abs. 2 USG) hin. Eine vorgezogene Behand-
lung des Rodungsgesuchs komme in erster Linie dann in Frage, wenn die Voraussetzungen für eine 
Rodungsbewilligung nicht erfüllt seien. Solle die Rodungsbewilligung vorweg erteilt werden, setze dies 
voraus, dass die im Rahmen der übrigen Verfahren zu berücksichtigenden Interessen und die für die-
se Verfahren zuständigen Behörden in das waldrechtliche Verfahren einbezogen würden. Materiell sei 
diese Koordination erfolgt: Die verschiedenen massgeblichen Aspekte seien im waldrechtlichen Ver-
fahren umfassend gewürdigt worden.  
Die noch offenen Bewilligungen würden an der zentralen Frage, ob das Erweiterungsprojekt realisiert 
werden könne, wohl nichts mehr ändern. Im waldrechtlichen Verfahren seien auch die in der Be-
schwerde aufgeworfenen abfallrechtlichen Streitfragen vorentschieden worden (Urteil Cholwald, E. 3, 
insb. E. 3f). Die damaligen Ausführungen entsprechen der gefestigten bundesgerichtlichen Recht-
sprechung zur Koordinationspflicht sowie zur Pflicht, Rodungsbewilligungen nur aufgrund einer um-
fassenden Interessenabwägung zu erteilen, die ihrerseits auf einer hinreichenden Klärung des mass-
geblichen Sachverhalts beruht (vgl. BGE 120 Ib 400 E. 5 S. 409 f. und die dort zitierte Rechtspre-
chung).  
bb) In BGE 122 II 81 hat sich das Bundesgericht speziell zur Abstimmung von (Sonder-
)Nutzungsplanverfahren und Rodungsverfahren geäussert. Danach verlangt Art. 12 des Bundesge-
setzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (WaG, SR 921.0), dass vor der Zuweisung von Wald in 
eine Nutzungszone entweder eine Rodungsbewilligung oder eine verbindliche, positive Stellungnahme 
der Rodungsbewilligungsbehörde vorliegt. Will die zuständige kantonale Behörde die Plangenehmi-



gung erteilen, obwohl das für die Rodungsbewilligung zuständige BUWAL eine negative Stellungnah-
me abgegeben hat, muss sie vorab eine Rodungsbewilligung auf dem Rechtsweg erstreiten (Regeste 
zu E. 6d des soeben erwähnten Urteils). Zur Begründung verwies das Bundesgericht auf die Entste-
hungsgeschichte von Art. 12 WaG sowie auf dessen Sinn und Zweck, der darin bestehe sicherzustel-
len, dass beim Einbezug von Wald in eine Nutzungszone die notwendige Koordination von Raumpla-
nungs- und Rodungsverfahren nicht zulasten des Waldschutzes gehe. Die Rodungsbewilligung dürfe 
daher nur aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung erteilt werden, die nicht durch ein voran-
gegangenes Raumplanungsverfahren präjudiziert werden solle (E. 6d/ee/bbb S. 93). Zur weiteren Be-
gründung verwies das Bundesgericht auf die vom Gesetzgeber getroffene Lösung für Bauvorhaben im 
Wald, die ohne Zonenplanänderung im Wege einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 des Bundes-
gesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG, SR 700) genehmigt werden sollen. Es er-
wog sodann, aufgrund von Art. 11 Abs. 2 WaG dürfe die für eine solche Ausnahmebewilligung zu-
ständige kantonale Behörde die Bewilligung nur erteilen, wenn eine positive Stellungnahme der Ro-
dungsbehörde vorliege; andernfalls müsse sie die Bewilligung verweigern, selbst wenn sie das Vorha-
ben für bewilligungsfähig halte. Auch in diesem Fall dürfe sich die kantonale Behörde nicht über eine 
negative Stellungnahme der (Bundes-)Forstbehörde hinwegsetzen (E. 6d/ee/ccc S. 93 f.). Der Spiel-
raum, den die Forstbehörde bei derartigen Interessenabwägungen geniesst, wird allerdings durch die 
gesetzliche Zuständigkeitsregelung begrenzt. So ist es nicht Aufgabe der Rodungsbehörde, raumpla-
nungsrechtliche Gesichtspunkte im Rodungsverfahren frei zu überprüfen. Die Prüfung durch die Ro-
dungsbehörde bezieht sich hauptsächlich auf das Verhältnis der Walderhaltungs- und der Raumpla-
nungsinteressen insgesamt. Die raumplanerischen Voraussetzungen in Zweifel zu ziehen, rechtfertigt 
sich nur, wenn die Planungsbehörden das Gebot der Walderhaltung bei ihren Abklärungen ungenü-
gend in Rechnung gestellt haben oder sich von unsachgemässen Überlegungen haben leiten lassen 
(BGE 119 Ib 397 E. 6a S. 406 mit Hinweisen). Ist das Werk, für das die Rodung verlangt wird, eine der 
Landesverteidigung dienende militärische Anlage, so kann es ebenfalls nicht Sache der Forstdienste 
sein, frei zu überprüfen, welches Interesse an einem Werk bestehe und ob dieses standortgebunden 
sei. Die Forstpolizeibehörden nähmen sonst Kompetenzen für sich in Anspruch, die ihnen nach der 
verfassungs- und gesetzmässigen Zuständigkeitsordnung offensichtlich nicht zukommen, was das 
Bundesgericht auch im Zusammenhang mit dem Nationalstrassenbau und der Wasserkraftnutzung 
festgestellt hat (Urteil des Bundesgerichts vom 30. Mai 1984 in ZBl 85/1984 S. 504 E. 2a, mit Hinwei-
sen). Die Zuständigkeit für den Vollzug des Abfallrechts liegt im Wesentlichen bei den Kantonen (Art. 
36 in Verbindung mit Art. 41 USG). Namentlich die Abfallplanung und die Erteilung von Deponiebewil-
ligungen sind Sache der Kantone (Art. 31 und Art. 30e Abs. 2 USG). Insofern steht es den Forstpoli-
zeibehörden nicht zu, die Zweckmässigkeit einer geplanten Deponie frei zu überprüfen. Anderseits 
sind sie berechtigt und verpflichtet, im Rahmen eines koordinierten Verfahrens eine Interessenabwä-
gung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 WaG durchzuführen, bei welcher das Interesse an einer Deponie dem 
Interesse an der Walderhaltung gegenüberzustellen ist. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Forst-
behörden bei dieser Abwägung die Grundprinzipien, welche das Abfallrecht beherrschen, so z.B. das 
Verbrennungsgebot für Siedlungsabfall, in Rechnung stellen.  
cc) Nach den Akten und den vorstehenden Ausführungen (oben aa) kann kein Zweifel bestehen, dass 
das EDI anlässlich der Erteilung der Rodungsbewilligung vom 29. August 1994 im Rahmen eines ko-
ordinierten Verfahrens und aufgrund einer Interessenabwägung verbindlich festgestellt hat, dass eine 
Deponierung von Siedlungsabfall in der Deponie Cholwald noch bis Ende des Jahres 2002 möglich 
sei und dem Interesse an der Walderhaltung vorgehe. In diesem Sinn kommt der Rodungsbewilligung 
vom 24. August 1994 Wirkung für die Beurteilung des Vorhabens in den noch ausstehenden Verfah-
ren zu. Es ist darin grundsätzlich eine Verfügung der zuständigen Bundesbehörde hinsichtlich der zu-
lässigen Ablagerungsdauer für Siedlungsabfall zu erblicken. Wollte man der Rodungsbewilligung die-
se Tragweite absprechen, würde die Praxis zur materiellen Koordination der Verfahren weitgehend ih-
res Sinnes entleert. Massgeblich ist, dass im damaligen Verfahren die Ablagerungsdauer in für alle 
Beteiligten erkennbarer Weise als eine zentrale Voraussetzung der Rodungsbewilligung erschien.  
b) Hätte es bei der Rodungsbewilligung von 1994 sein Bewenden gehabt, so würde sich daher heute 
die Frage stellen, ob der Regierungsrat in seiner Verfügung über die Betriebsbewilligung auf die ge-
änderte TVA Rücksicht zu nehmen hatte oder ob er vom Fortbestand der Bedingungen der Rodungs-
bewilligung ausgehen durfte. Die Frage stellt sich indes nicht derart. Mit Verfügung vom 11. Februar 
1998 hat das BUWAL die Rodungsbewilligung von 1994 abgeändert. Es stellte mit ausführlichen Er-
wägungen fest, die den Deponiebetreibern mit der ursprünglichen Rodungsbewilligung zugestandene 
Frist für die Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfälle sei mit Art. 53a der revidierten TVA nicht ver-
einbar, weshalb sich eine Anpassung aufdränge. Ob diese Erwägungen einer materiellen Überprüfung 
standhalten würden, ist hier nicht zu beurteilen. Entscheidend ist, dass diese Verfügung unangefoch-
ten in Rechtskraft erwuchs. Weder die Deponiebetreiber noch der Kanton haben dagegen rechtliche 



Schritte unternommen. Es ist daher unverständlich, dass der Regierungsrat in der Betriebsbewilligung 
die Abänderung der Rodungsbewilligung zwar erwähnt, auf ihren Inhalt indessen mit keinem Wort 
eingeht. Die Beschwerdegegner können dem nicht etwa entgegenhalten, die im Dispositiv der Ände-
rungsverfügung erwähnte Zweckentfremdung sei bereits termingerecht vorgenommen worden, weil 
die fraglichen Flächen bereits vor 1999 gerodet worden sind. Die Zweckentfremdung, von der die Ro-
dungsbewilligung vom August 1994 und die Änderungsverfügung vom Februar 1998 sprechen, meint, 
wie sich aus den zugehörigen Erwägungen ergibt, in beiden Fällen nicht bloss die Entfernung des 
Waldes und die Einrichtung einer Deponie, sondern auch die Deponierung von unbehandeltem Sied-
lungsabfall. Die Beschwerdegegner würden sich widersprüchlich verhalten, wenn sie dies hinsichtlich 
der Bewilligung vom August 1994 nicht nur anerkennen, sondern als einzig richtige Betrachtung ver-
langen, hinsichtlich der Verfügung vom Februar 1998 hingegen bestreiten wollten.  
Das BUWAL hat somit am 11. Februar 1998 rechtskräftig verfügt, dass die Ablagerung von unbehan-
deltem Siedlungsabfall auf der Deponie Cholwald per Ende 1999 einzustellen ist. Die Verfügung stellt 
im Sinne von Art. 5 Abs. 2 WaG fest, dass das Interesse an einer Ablagerung über dieses Datum hin-
aus das gesetzliche Walderhaltungsgebot nicht zu überwiegen vermag. Damit enthält die bundes-
rechtlich notwendige Rodungsbewilligung eine einschränkende Auflage, welche in den anschliessen-
den kantonalen Verfahren, namentlich bei der Erteilung der Betriebsbewilligung, zu beachten ist. Eine 
Missachtung greift in die Kompetenzen des Bundes ein (Art. 6 Abs. 1 lit. b WaG) und ist insofern bun-
desrechtswidrig.  
5. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. Die Betriebsbewilligung vom 16. Juni 1998 ist mit einer 
Auflage zu ergänzen, wonach die Deponierung von unbehandeltem Siedlungsabfall entsprechend Art. 
53a Abs. 1 TVA einzustellen ist. Da dieser Termin bereits abgelaufen ist, ist eine neue Frist anzuset-
zen. Damit den Beteiligten Zeit für die Suche nach einer TVA-konformen Entsorgungslösung bleibt, 
erweist sich eine Frist bis Ende Dezember 2000 als angemessen. Im Übrigen ist das Verfahren an das 
Verwaltungsgericht zur Neuverlegung seiner Kosten zurückzuweisen. Für das bundesgerichtliche Ver-
fahren sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2 OG). Ebenso wenig ist eine Parteient-
schädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2 OG). Demnach erkennt das Bundesgericht:  
1.In Gutheissung der Beschwerde wird das angefochtene Urteil aufgehoben. Die Betriebsbewilligung 
für die Reaktordeponie Cholwald des Regierungsrats Nidwalden vom 16. Juni 1998 (Nr. 612) wird mit 
folgender Auflage ergänzt: "Die Ablagerung von unbehandeltem Siedlungsabfall ist noch bis zum 31. 
Dezember 2000 zulässig."  
2.Die Angelegenheit wird zu neuer Verlegung der Kosten des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens an 
das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden zurückgewiesen.  
3.Es werden keine Kosten erhoben.  
4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.  
5.Dieses Urteil wird den Parteien sowie dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons 
Nidwalden, Verwaltungsabteilung, schriftlich mitgeteilt.  
Lausanne, 15. Mai 2000  
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS Der 
Präsident: Der Gerichtsschreiber:  
 
 



Gesetzesunterlagen: 
 
Bundesgesetz 814.01 
über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz [USG]) 
vom 7. Oktober 1983 (Stand am 10. Juni 1997) 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 24septies und 24novies Absätze 1 und 3 der Bundesverfassung1),2) nach Einsicht in eine 
Botschaft des Bundesrates vom 31. Oktober 19793), 
beschliesst: 
1. Titel: Grundsätze und allgemeine Bestimmungen 
1. Kapitel: Grundsätze 
Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen 
schädliche oder lästige Einwirkungen schützen und die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten. 
2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden 
könnten, frühzeitig zu begrenzen. 
Art. 2 Verursacherprinzip 
Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür. 
 
Art. 29 Vorschriften des Bundesrates 
1 Der Bundesrat kann über Stoffe, die aufgrund ihrer Eigenschaften, Verwendungsart oder Verbrauchsmenge die 
Umwelt oder mittelbar den Menschen gefährden können, Vorschriften erlassen. 
2 Diese Vorschriften betreffen namentlich: 
a. Stoffe, die gemäss ihrer Bestimmung in die Umwelt gelangen, wie Stoffe zur Bekämpfung von Unkräutern und 
Schädlingen, einschliesslich Vorratsschutz und Holzschutzmittel, sowie Dünger, Wachstumsregulatoren, Streu-
salze und Treibgase; 
b. Stoffe, die oder deren Folgeprodukte sich in der Umwelt anreichern können, wie chlorhaltige organische Ver-
bindungen und Schwermetalle. 
 
4. Kapitel:1) Abfälle 
1. Abschnitt: Vermeidung und Entsorgung von Abfällen 
Art. 30 Grundsätze 
1 Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden. 
2 Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden. 
3 Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden. 
Art. 30a Vermeidung 
Der Bundesrat kann: 
a. das Inverkehrbringen von Produkten verbieten, die für eine einmalige und kurzfristige Verwendung bestimmt 
sind, wenn deren Nutzen die durch sie verursachte Umweltbelastung nicht rechtfertigt; 
b. die Verwendung von Stoffen oder Organismen verbieten, welche die Entsorgung erheblich erschweren oder 
bei ihrer Entsorgung die Umwelt gefährden können; 
c. Hersteller verpflichten, Produktionsabfälle zu vermeiden, für deren umweltverträgliche Entsorgung keine Ver-
fahren bekannt sind. 
Art. 30b Sammlung 
1 Der Bundesrat kann für bestimmte Abfälle, die zur Verwertung geeignet sind oder besonders behandelt werden 
müssen, vorschreiben, dass sie getrennt zur Entsorgung übergeben werden müssen. 
2 Er kann denjenigen, die Produkte in Verkehr bringen, welche als Abfälle zur Verwertung geeignet sind oder be-
sonders behandelt werden müssen, vorschreiben: 
diese Produkte nach Gebrauch zurückzunehmen;  
b. ein Mindestpfand zu erheben und dieses bei der Rücknahme zurückzuerstatten. 
3 Er kann für die Schaffung einer Pfandausgleichskasse sorgen und insbesondere vorschreiben, dass: 
a. diejenigen, die pfandbelastete Produkte in Verkehr bringen, Überschüsse aus 
der Pfanderhebung der Kasse abliefern müssen; 



b. die Überschüsse für die Deckung von Verlusten aus der Pfandrückerstattung und für die Förderung des Rück-
laufs pfandbelasteter Produkte verwendet werden müssen. 
Art. 30c Behandlung 
1 Abfälle müssen für die Ablagerung so behandelt werden, dass sie möglichst wenig organisch gebundenen Koh-
lenstoff enthalten und möglichst wasserunlöslich sind. 
2 Abfälle dürfen ausserhalb von Anlagen nicht verbrannt werden; ausgenommen ist das Verbrennen natürlicher 
Wald-, Feld- und Gartenabfälle, wenn dadurch keine übermässigen Immissionen entstehen. 
3 Der Bundesrat kann für bestimmte Abfälle weitere Vorschriften über die Behandlung erlassen. 
Art. 30d Verwertung 
Der Bundesrat kann: 
a. vorschreiben, dass bestimmte Abfälle verwertet werden müssen, wenn dies wirtschaftlich tragbar ist und die 
Umwelt weniger belastet als eine andere Entsorgung und die Herstellung neuer Produkte; 
b. die Verwendung von Materialien und Produkten für bestimmte Zwecke einschränken, wenn dadurch der Absatz 
von entsprechenden Produkten aus der Abfallverwertung gefördert wird und dies ohne wesentliche Qualitätsein-
busse 
und Mehrkosten möglich ist. 
Art. 30e Ablagerung 
1 Abfälle dürfen nur auf Deponien abgelagert werden. 
2 Wer eine Deponie errichten oder betreiben will, braucht eine Bewilligung des Kantons; sie wird ihm nur erteilt, 
wenn er nachweist, dass die Deponie nötig ist. In der Bewilligung werden die zur Ablagerung zugelassenen Abfäl-
le umschrieben. 
Art. 30f Verkehr mit Sonderabfällen 
1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über den Verkehr mit Abfällen, deren umweltverträgliche Entsorgung beson-
dere Massnahmen erfordert (Sonderälle). 
Er regelt dabei auch die Ein-, Aus- und Durchfuhr und berücksichtigt insbesondere die Interessen der regionalen 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die Umweltverträglichkeit der Entsorgungsmöglichkeiten im In- 
und Ausland. Er kann auch Vorschriften für Unternehmungen erlassen, die von der Schweiz aus den Verkehr mit 
Sonderabfällen organisieren oder daran beteiligt sind. 
2 Er schreibt insbesondere vor, dass Sonderabfälle: 
a. für die Übergabe im Inland sowie für die Ein-, Aus- und Durchfuhr gekennzeichnet werden müssen; 
b. im Inland nur an Unternehmungen übergeben werden dürfen, die über eine Bewilligung nach Buchstabe d ver-
fügen; 
c. nur mit einer Bewilligung des Bundesamts ausgeführt werden dürfen; 
d. nur von Unternehmungen entgegengenommen oder eingeführt werden dürfen, die über eine Bewilligung des 
Kantons verfügen. 
3 Diese Bewilligungen werden erteilt, wenn Gewähr für eine umweltverträgliche Entsorgung der Abfälle besteht. 
4 Unternehmungen, die Sonderabfälle sammeln oder befördern oder die für Dritte die Entsorgung von Sonderab-
fällen organisieren oder daran beteiligt sind, müssen dies der Behörde melden. 
Art. 30g Verkehr mit anderen Abfällen 
1 Der Bundesrat kann über den Verkehr mit anderen Abfällen Vorschriften nach Artikel 30f Absätze 1 und 2 er-
lassen, wenn keine Gewähr für eine umweltverträgliche Entsorgung besteht. 
2 Unternehmungen, die andere Abfälle sammeln oder befördern oder die für Dritte die Entsorgung von anderen 
Abfällen organisieren oder daran beteiligt sind, müssen dies der Behörde melden. 
Art. 30h Abfallanlagen 
1 Der Bundesrat erlässt technische und organisatorische Vorschriften über Anlagen zur Entsorgung von Abfällen 
(Abfallanlagen). 
2 Die Behörde kann den Betrieb von Abfallanlagen befristen. 
 
2. Abschnitt: Abfallplanung und Entsorgungspflicht 
Art. 31 Abfallplanung 
1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf  
an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest. 
2 Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund. 
 
 
3. Titel: Vollzug, Förderung und Verfahren 



1. Kapitel: Vollzug 
1. Abschnitt: Vollzug durch die Kantone 
Art. 36 Vollzugskompetenzen der Kantone 
Unter Vorbehalt von Artikel 41 obliegt der Vollzug dieses Gesetzes den Kantonen. 
 
Art. 41 Vollzugskompetenzen des Bundes 
1 Der Bund vollzieht die Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe e (Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe), 26 (Selbst-
kontrolle), 27 (Information der Abnehmer), 29 (Vorschriften über Stoffe), 29b–29h (umweltgefährdende Organis-
men), 30b Absatz 3 (Pfandausgleichskasse), 30f und 30g (Ein- und Ausfuhr von Abfällen), 31a Absatz 2 und 31c 
Absatz 3 (Massnahmen des Bundes zur Abfallentsorgung), 32a (vorgezogene Entsorgungsgebühr), 32e Absätze 
1–4 (Abgabe zur Finanzierung von Sanierungen), 35a–35c (Lenkungsabgaben), 39 (Ausführungsvorschriften und 
völkerrechtliche Vereinbarungen), 40 (Inverkehrbringen serienmässig hergestellter Anlagen1)) und 46 Absatz 3 
(Angaben über Stoffe und Organismen); er kann für 
bestimmte Teilaufgaben die Kantone beiziehen.2) 
2 Bundesbehörden, die aufgrund anderer Bundesgesetze bereits Vorschriften über Anlagen, Stoffe, Organismen 
oder Abfälle vollziehen, sorgen in ihrem Zuständigkeitsbereich und entsprechend den für sie gültigen Verfahrens-
vorschriften 
auch für den Vollzug dieses Gesetzes; eignet sich dieses Verfahren nicht, so regelt der Bundesrat den Vollzug 
und sorgt für die Koordination unter den interessierten Amtsstellen.2) 
3 Die Vollzugsbehörden des Bundes berücksichtigen die Umweltschutzmassnahmen 
der Kantone. 
 
 
Art. 39 Ausführungsvorschriften und völkerrechtliche Vereinbarungen 
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften. 
Art. 452) Periodische Kontrollen 
Der Bundesrat kann die regelmässige Kontrolle von Anlagen wie Ölfeuerungen, Abfallanlagen und Baumaschinen 
vorschreiben. 
Art. 46 Auskunftspflicht 
1 Jedermann ist verpflichtet, den Behörden die für den Vollzug erforderlichen Auskünfte zu erteilen, nötigenfalls 
Abklärungen durchzuführen oder zu dulden.  
2 Der Bundesrat oder die Kantone können anordnen, dass Verzeichnisse mit Angaben über Luftverunreinigun-
gen, Lärm und Erschütterungen, über Abfälle und deren Entsorgung sowie über die Art, Menge und Beurteilung 
von Stoffen und 
Organismen geführt, aufbewahrt und den Behörden auf Verlangen zugestellt werden.1) 
3 Der Bundesrat kann anordnen, dass Angaben gemacht werden über Stoffe oder Organismen, welche die Um-
welt gefährden können oder erstmals in Verkehr gebracht werden sollen. 
 
 
Art. 56 Behördenbeschwerde 
1 Das Eidgenössische Departement des Innern ist berechtigt, gegen Verfügungen der kantonalen Behörden in 
Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungserlasse die Rechtsmittel des eidgenössischen und kantona-
len Rechts zu ergreifen. 
2 Die gleiche Berechtigung steht auch den Kantonen zu, soweit Einwirkungen aus Nachbarkantonen auf ihr Ge-
biet strittig sind. 
3 Letzte kantonale Instanzen eröffnen ihre Verfügungen, die mit Verwaltungsbeschwerde beim Bundesrat oder 
mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar sind, sofort und unentgeltlich dem Eidgenös-
sischen Departement des Innern. 
 
Bundesgesetz 
über den Schutz der Gewässer 
(Gewässerschutzgesetz, GSchG) 
vom 24. Januar 1991 (Stand am 21. Oktober 1997) 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 24bis der Bundesverfassung1, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 29. April 19872, 



beschliesst: 
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. 
Es dient insbesondere: 
a. der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen; 
b. der Sicherstellung und haushälterischen Nutzung des Trink- und Brauchwassers; 
c. der Erhaltung natürlicher Lebensräume für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt; 
d. der Erhaltung von Fischgewässern; 
e. der Erhaltung der Gewässer als Landschaftselemente; 
f. der landwirtschaftlichen Bewässerung; 
g. der Benützung zur Erholung; 
h. der Sicherung der natürlichen Funktion des Wasserkreislaufs. 
Art. 2 Geltungsbereich 
Dieses Gesetz gilt für alle ober- und unterirdischen Gewässer. 
 Art. 9 Vorschriften des Bundesrates über das Einleiten und Versickern von Stoffen 
1 Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Wasserqualität der ober- und unterirdischen 
Gewässer fest. 
2 Er erlässt Vorschriften über: 
a. die Einleitung von Abwasser in Gewässer; 
b. die Versickerung von Abwasser; 
c. Stoffe, die nach Art ihrer Verwendung ins Wasser gelangen können und die aufgrund ihrer Eigenschaften oder 
ihrer Verbrauchsmenge die Gewässer verunreinigen oder für den Betrieb von Abwasseranlagen schädlich sein 
können. 
 
Art. 47 Ausführungsvorschriften 
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften. 
 
Technische Verordnung 
über Abfälle 
 
(TVA) 
vom 10. Dezember 1990 (Stand am 28. März 2000) 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf die Artikel 29, 30b, 30c, 30d, 30h Absatz 1, 39 Absatz 1, 45 und 46 Absatz 2 des Umweltschutzge-
setzes vom 7. Oktober 19831 (USG),2 und die Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c, 16 Buchstabe c und 47 Absatz 1 
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 19913,4 
verordnet: 
1. Kapitel: Zweck und Begriffe 
Art. 1 Zweck 
Diese Verordnung soll: 
a. Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie die Gewässer, den Boden und die Luft vor 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen schützen, die durch Abfälle erzeugt werden; 
b. die Belastung der Umwelt durch Abfälle vorsorglich begrenzen. 
 
Art. 11 Verbrennungspflicht 
Die Kantone sorgen dafür, dass Siedlungsabfälle, Klärschlamm, brennbare Anteile von Bauabfällen und andere 
brennbare Abfälle, soweit sie nicht verwertet werden können, in geeigneten Anlagen verbrannt werden. Zulässig 
ist auch eine umweltverträgliche Behandlung mit anderen thermischen Verfahren. 
 
Art. 53a Ablagerung von Siedlungsabfällen, Klärschlamm und anderen brennbaren Abfällen 
1 Die Behörde kann dem Inhaber einer Reaktordeponie die Ablagerung von Siedlungsabfällen, 
Klärschlamm, brennbaren Bauabfällen oder anderen brennbaren Abfällen noch bis am 31. Dezember 1999 bewil-
ligen, wenn: 



a. die am 1. April 1996 geltende Betriebsbewilligung die Ablagerung dieser Abfälle zulässt; und 
b. die kantonale Abfallplanung die Ablagerung solcher Abfälle auf Reaktordeponien vorsieht. 
2 Sie kann die Ablagerung von Rückständen aus der biologischen Behandlung von Siedlungsabfällen noch bis 
am 31. März 2006 bewilligen, wenn:  
a. die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind; 
b. die Siedlungsabfälle in einer am 1. April 1996 bestehenden Abfallanlage getrennt werden; 
c. mindestens 50 Gewichtsprozent der Siedlungsabfälle einer Verbrennung zugeführt werden; und 
d. die organischen Anteile und das Volumen der Rückstände durch die Behandlung möglichst weitgehend ver-
mindert werden. 
 
Bundesgesetz  über den Wald 
(Waldgesetz, WaG) 
vom 4. Oktober 1991 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft gestützt auf die Artikel 24, 24sexies, 24septies 
und 31bis der Bundesverfassung1),nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 29. Juni 19882), 
beschliesst: 
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll: 
a. den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten; 
b. den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen; 
c. dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich seine Schutz, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Wald-
funktionen) erfüllen kann; 
d. die Waldwirtschaft fördern und erhalten. 
2 Es soll ausserdem dazu beitragen, dass Menschen und erhebliche Sachwerte vor Lawinen, Rutschungen, Ero-
sion und Steinschlag (Naturereignisse) geschützt werden. 
Art. 2 Begriff des Waldes 
1 Als Wald gilt jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen 
kann. Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend. 
 
Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen 
1 Rodungen sind verboten. 
2 Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige 
Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind: 
a. das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein; 
b. das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen; 
c. die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen. 
3 Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder 
die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke. 
4 Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen. 
5 Rodungsbewilligungen sind zu befristen. 
 
Art. 6 Zuständigkeit 
1 Ausnahmebewilligungen erteilen: 
a. die Kantone für Rodungen bis und mit 5000 m2; 
b. der Bund für Rodungen von mehr als 5000 m2. 
2 Werden für das gleiche Werk mehrere Rodungsgesuche gestellt, so sind zur Ermittlung 
der Zuständigkeit alle Rodungsflächen zusammenzuzählen. 
3 Liegt der zu rodende Wald in mehreren Kantonen, so erteilt der Bund die Ausnahmebewilligung. 
 
2. Abschnitt: Wald und Raumplanung 
Art. 11 Rodung und Baubewilligung 



1 Die Rodungsbewilligung befreit nicht von der Einholung der im Raumplanungsgesetz vorgesehenen Baubewilli-
gung. 
2 Erfordert ein Bauvorhaben sowohl eine Rodungsbewilligung als auch eine Ausnahmebewilligung 
für das Bauen ausserhalb der Bauzone, so darf diese nur im Einvernehmen mit der nach Artikel 6 dieses Geset-
zes zuständigen Behörde erteilt werden. 
Art. 12 Einbezug von Wald in Nutzungspläne 
Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung. 
 


